aus:
Comenius-Institut, Deutscher Katechetenverein, Gesellschaft für Religionspädagogik (Herausgeber):
Handbuch Religionsunterricht an berufsbildenden Schulen, Gütersloher Verlagshaus 1997; S.69ff.


Berufliche Handlungskompetenz und ihre didaktischen Implikationen

Handlungskompetenz - Leitziel beruflicher Bildung

Zur Diskussion um Handlungskompetenz

Der Deutsche Bildungsrat beschrieb in seinen Empfehlungen (1970 und 1974), die nachfolgende Reformen im deutschen Bildungssystem maßgeblich mitbestimmt haben, die Ziele der Schule mit ihren unterschiedlichen Schulstufen und -formen, des Ausbildungsbetriebes sowie der übrigen Bildungseinrichtungen bzw. Lernorte auf der Basis des Kompetenzbegriffs. In der Schuldidaktik wurde der Begriff indessen, außer im Modellversuch Kollegschule Nordrhein-Westfalen (Blankertz 1986; ( Dammer), nur sehr zurückhaltend übernommen; im Bereich der ausbildenden Wirtschaft und speziell in der betrieblichen Berufsausbildung galt als Zielkategorie die Qualifikation.

Eine deutliche Neuorientierung der beruflichen Bildung stellte sich im Prozeß der Neuordnung der Ausbildungsberufe in einigen großen und innovativen Berufsfeldern (insbesondere Elektrotechnik, Metalltechnik, Physik/Chemie/Biologie sowie Wirtschaft und Verwaltung) Mitte der achtziger Jahre ein. Vor dem Hintergrund tiefgreifender Neuerungen vor allem durch Informationstechnologien sowie durch veränderte Formen der Arbeitsorganisation (Kern/Schumann 1984; Baethge/Oberbeck 1986) verschob sich das Leitbild für Facharbeiter- bzw. Fachangestelltentätigkeiten weg vom bloßen „Ausführen von Arbeitsaufträgen“ und hin zu „vollständigen Handlungen“, die „selbständiges Planen, Ausführen und Kontrollieren“ umfassen. In den vielfältigen didaktischen Entwürfen, die der Impuls der Berufsneuordnung sowohl in der Betriebs- als auch in der BS-Pädagogik auslöste, kristallisierte sich allmählich der Begriff Handlungskompetenz als Zielformel beruflicher Bildung heraus. Konkretisierungen erfolgten im Kontext mit der Entwicklung von Richtlinien und Lehrplänen für die BS (vgl. z.B. Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1991; Bader 1990). Im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung wurde zunächst weitgehend am Qualifikationsbegriff festgehalten, doch beziehen gerade neuere Veröffentlichungen zur Betriebspädagogik sich zunehmend ebenfalls auf den Kompetenzbegriff. Mit Einschränkungen und Differenzierungen gilt Handlungskompetenz heute - mehr oder weniger reflektiert - sowohl in der Wirtschaft als auch in der Schule, sowohl in der Ausbildung als auch in der Weiterbildung als Leitziel beruflicher Bildung (vgl. auch DFG 1990, S. 70).

Begriff: Berufliche Handlungskompetenz

Handlungskompetenz reicht über Kenntnisse und Fertigkeiten weit hinaus, die erforderlich sind, um vorgegebene Aufgabenstellungen sachgerecht bearbeiten zu können. Handlungskompetenz entwickelt sich in der subjektiven Verarbeitung von Kenntnissen und Fertigkeiten, d.h. in der Erschließung von Wirklichkeit durch Sacherschließung, Reflexion und Urteil mit objektivierbaren und zugleich subjektiv rezipierten Methoden und in individuellen Problemlagen. Insofern trägt der Kompetenzbegriff einerseits der Einsicht Rechnung, daß Handlungen an Bedingungen und Vorerfahrungen des handelnden Subjekts gebunden sind, andererseits bringt er die im Subjekt angelegten Dispositionen zu Handlungen auf der Basis von Erfahrungen und zu autonomem Handeln mit eigenen Zielsetzungen zur Geltung. 

Berufliche Handlungskompetenz ist bezogen auf den Beruf, in der Ausbildung auf den Ausbildungsberuf. Dementsprechend meint berufliche Handlungskompetenz die Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen, in beruflichen Situationen sach- und fachgerecht, persönlich durchdacht und in gesellschaftlicher Verantwortung zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten ständig weiterzuentwickeln. 

Konstituierende Dimensionen beruflicher Handlungskompetenz sind Fachkompetenz, Humankompetenz und Sozialkompetenz:
-
Fachkompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, Aufgabenstellungen selbständig, fachlich richtig, methodengeleitet zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen;
-
Humankompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, als Individuum Entwicklungschancen und Zumutungen in Beruf, Familie und öffentlichem Leben zu durchdenken und zu beurteilen, eigene Begabungen zu entfalten sowie Lebenspläne zu fassen und fortzuentwickeln;
-
Sozialkompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten, sich mit ihnen rational und verantwortungsbewußt auseinanderzusetzen und zu verständigen. 

Diese Dimensionen beruflicher Handlungskompetenz sind nicht losgelöst voneinander zu verstehen, sondern sie durchdringen sich vielfältig. Die Gliederung indessen ist keineswegs beliebig, sie korrespondiert mit dem in der Bildungstheorie vielfach variierten Grundmodell: Subjekt - Sache bzw. Gegenstand - Gesellschaft. Demgegenüber sind die in der neueren Literatur häufig anzutreffenden Kategorien Methodenkompetenz, Lernkompetenz, Entscheidungskompetenz, Mitwirkungskompetenz, Sprachkompetenz und andere mehr als „abgeleitete Kompetenzen“ anzusehen, denn sie sind Bestandteile sowohl von Fach- als auch von Human- als auch von Sozialkompetenz und auch nur im Bezug auf diese zu begründen. 

Ansätze zur theoretischen Konzeptualisierung beruflicher Handlungskompetenz

Theoretisch fundierte Konzepte, die berufliche Handlungskompetenz über die oben gegebenen Definitionen hinaus differenzierter und konkreter beschreiben, sind bislang nur in Ansätzen vorgelegt worden.

Für den Bereich der technischen Berufsfelder läßt technisches Denken und Handeln sich entlang der „Ablaufstruktur soziotechnischer Handlungssysteme“ präzisieren. 

Diese Ablaufstruktur entsteht durch generalisierende gedankliche Rekonstruktion der „Lebensgeschichte“ von Technik (von Apparaten, Maschinen, Geräten) über die Phasen Planung (Zielorientierung), Entwicklung, Herstellung, Nutzung usw. bis hin zur Beseitigung. Mit Bezug auf die einzelnen Phasen können Konkretisierungen von Handlungskompetenz nicht nur als Fachkompetenz, sondern auch in den Dimensionen von Human- und Sozialkompetenz erreicht werden (Bader 1990, S. 21 ff.).

Die aus fachwissenschaftlicher (im oben angesprochenen Beispiel aus technikwissenschaftlicher) Perspektive gewonnenen Konzeptualisierungen bedürfen zweifellos der Vertiefung und Erweiterung durch theoretische Ansätze, die speziell die humane und soziale Dimension von Handlungskompetenz erschließender herausarbeiten. Hierzu bieten Berufsausbildung und Berufsausübung eine Reihe von Anknüpfungspunkten an besonders markanten Entscheidungssituationen, in die der Mensch in bestimmten Phasen seiner Biographie gestellt wird oder die sich aus problemhaltigen Berufsaufgaben ergeben - problemhaltig in dem Sinne, daß es „die gute Lösung“ nicht gibt, sondern eine abzuwägende und zu verantwortende.

In der Biographie der Auszubildenden erwachsen besondere Entscheidungssituationen u.a. aus
-
der Entscheidung für ein Berufsfeld und innerhalb dessen für einen bestimmten Ausbildungsberuf,
-
dem Eintritt in ein Ausbildungsverhältnis,
-
der fortschreitenden Ablösung vom Elternhaus,
-
dem Eintritt in die Volljährigkeit,
-
der gelingenden oder mißlingenden Identifizierung mit dem gewählten Beruf,
-
der Ein- und Unterordnung in Arbeitsgruppen,
-
der Übernahme oder Ablehnung von Verantwortung in der Jugendvertretung, in gewerkschaftlichen Funktionen oder außerhalb des Betriebes in Kirchen oder politischen Parteien,
-
der Entwicklung von Berufs- und Lebenskonzepten (arbeitsmarktorientiert, freizeitorientiert; vgl. Mickel 1990),
-
der Vorbereitung auf die Übernahme von Rollen in Familie und Gesellschaft.

Relativ unabhängig von biographischen Phasen haben Berufstätige sich in problemhaltigen Situationen zu bewähren, die ihre „moralische Urteilsfähigkeit“ (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Lempert) herausfordern. 

Hierzu zählen u.a. Interessendivergenzen im Bereich der Arbeitssicherheit, des Umweltschutzes, der Herstellung „umstrittener“ Produkte, der Qualitätssicherung, der Arbeitsorganisation oder auch generell der Unternehmenspolitik. 

Auch im Bereich der Technik im engeren Sinne, in der Entscheidungsprozesse vielfach von Zweckrationalität und scheinbaren Sachzwängen dominiert werden, ist letztlich der Mensch verantwortlich (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Heid). 

Daß dies zunehmend in der Gesellschaft bewußter wird, zeigt sich beispielhaft an der Richtlinie des Vereins Deutscher Ingenieure zur Technikbewertung (VDI 1991); dort werden unter „Werte im technischen Handeln“ sieben Kategorien aufgeführt (u.a. Wohlstand, Umweltqualität, Persönlichkeitsentfaltung), von denen nur eine, nämlich Funktionsfähigkeit, im engeren Sinne technischer Natur ist.

Zum Verhältnis von Handlungskompetenz und Schlüsselqualifikationen

Es gehört zum Wesen beruflicher Bildung, in einem permanenten Prozeß pädagogisch reflektierter und verantworteter Balance das Ziel der an Mündigkeit und Bildung orientierten Persönlichkeitsentfaltung der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen zu verbinden mit dem ökonomisch bestimmten Ziel der Vermittlung solcher Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die auf dem Arbeitsmarkt verwertbar sind. Verwertbarkeit ist in diesem Zusammenhang einerseits bezogen auf das Interesse der Auszubildenden bzw. SR an der eigenständigen Sicherung ihrer materiellen Existenz und andererseits auf das Interesse der Wirtschaft an geeigneten Arbeitskräften.

Kompetenz bezeichnet den Lernerfolg im Hinblick auf den Lernenden selbst und seine Befähigung zu selbstverantwortlichem Handeln im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Bereich (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 65).

Dieses Verständnis nimmt auch das berufliche Lernen prinzipiell von der Anlage und den Interessen des Subjekts aus in den Blick; es schließt dessen Verwertbarkeit auf dem Arbeitsmarkt keineswegs aus, erhebt diese jedoch nicht zum maßgebenden Bewertungskriterium. Demgegenüber werden im Begriff der Qualifikation Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Hinblick auf ihre Verwertbarkeit im privaten, beruflichen und gesellschaftlichen Bereich gefaßt (Deutscher Bildungsrat 1974, S. 65).

In der Bildungsökonomie ist die technologisch-ökonomische Vorstellung weit verbreitet, das Berufsbildungssystem arbeite dann effizient, wenn es genau die vorab vom Beschäftigungssystem definierten und nachgefragten Qualifikationen vermittle. Diese Sichtweise ist aus bildungstheoretischer Perspektive zu kritisieren, denn sie widerspricht der Idee von Mündigkeit und Bildung und sie ignoriert zumindest partiell gesellschaftliches Potential, das, in umgekehrter Sicht, nicht nur auf Anforderungen des Beschäftigungssystems reagiert, sondern dieses nach den Interessen und Fähigkeiten der Menschen zu gestalten sucht.

Diese zunächst bildungsökonomisch bzw. bildungstheoretisch bestimmte Kontroverse um das angemessene Verhältnis des Bildungssystems zum Beschäftigungssystem hat in den zurückliegenden beiden Jahrzehnten durch Erfahrungen aus der Ausbildungs- und Arbeitspraxis neue Akzente erhalten. Wegen der grundsätzlichen und faktischen Unsicherheit von Prognosen über zu erwartende Qualifikationsanforderungen und auch wegen der zunehmenden Verfallsgeschwindigkeit spezialisierten Wissens und Könnens war auch aus dieser Sicht die Frage zu beantworten, wie in der Ausbildung die Fähigkeit entwickelt werden könnte, einmal erworbene Qualifikationen kontinuierlich zu erweitern und zu ergänzen, um auf diese Weise flexibel auf veränderte Bedarfslagen reagieren zu können. 

Vor diesem Hintergrund hat der damalige Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, Mertens, bereits 1974 den Begriff der „Schlüsselqualifikation“ ausformuliert und in die bildungsökonomische Diskussion eingeführt. 

Der Leitgedanke, durch breit angelegte und an Grundlagen ausgerichtete Qualifikationen sowie durch die Entwicklung formaler Fähigkeiten wie logischen und systematischen Denkens einen „Schlüssel“ zu weiterem Lernen und damit zur Flexibilität zu erhalten, war im allgemeinen Bildungsdenken keineswegs neu, in der Berufsausbildung indessen wurde er zunächst wenig beachtet. 

Maßgebliche Impulse brachten fast zehn Jahre später die eingangs bereits angesprochenen Innovationen in der Informationstechnologie und der Arbeitsorganisation. 

Es gewann die Einsicht an Raum, daß alle jene Tätigkeiten, deren Abläufe sich Punkt für Punkt optimieren und somit festlegen lassen, mit fortschreitender Entwicklung der Informationstechnologien letztlich von technischen Systemen übernommen werden können und daß die eigentlich menschliche Leistungsfähigkeit demgegenüber darin besteht, in ungeklärten, überraschenden, konflikthaften Situationen angemessen zu reagieren und zu agieren - auch und gerade dann, wenn eingeschliffene Verhaltensmuster nicht vorliegen oder versagen. 

In der Folge vollzieht sich konsequenterweise ein Umdenkprozeß hinsichtlich der Berufsbilder von Facharbeitern bzw. Angestellten. 

Leitbild ist nicht länger der Beschäftigte, der Aufträge erhält, diese nach feststehenden Regeln abarbeitet, der definierte Funktionen erfüllt und nicht widerspricht; zum Leitbild entwickelt sich mehr und mehr die Idee des Mitarbeiters, der mitdenkt, sich mit seiner Tätigkeit und dem Unternehmen identifiziert, der seine Arbeit selbst organisiert und Verantwortung übernimmt (Stooss/Weidig 1990). 

Beide Entwicklungen zusammen - der Zwang zu mehr Flexibilität durch lebenslanges Lernen sowie die Einsicht in die höhere Leistungsfähigkeit verantwortungsbewußter, d.h. auch selbständig denkender und fühlender Mitarbeiter - verdichten die Erwartungen, den Zukunftsanforderungen durch Schlüsselqualifikationen entsprechen zu können (Reetz/Reitmann 1990). 

In diesen Erwartungen sind die jeweils unterlegten Begriffe von Schlüsselqualifikationen breit gefächert, bisweilen noch unscharf; sie reichen von Listen allgemeiner Qualifikationen wie Systemwissen, Sprachbeherrschung oder auch Geschicklichkeit bis hin zu Entwicklungskonzepten, die dem Begriff von allgemeiner Bildung (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Schweitzer) sehr nahe kommen. 

Angesichts dieser Begriffsvielfalt und -unschärfe muß bei einer pädagogischen Bewertung des Konzepts der Schlüsselqualifikationen nach den dahinterstehenden Interessen gefragt werden (Geissler/Heid 1987). 

Schlüsselqualifikationen werden zu allererst als Qualifikationen verstanden, d.h. sie sind ökonomisch bestimmt und werden auf Verwertbarkeit hin ausgerichtet. Auch wäre es unrealistisch, vom Beschäftigungssystem fortan Interessenpriorität für Bildung zu erwarten. Dennoch haben die Innovationen in Technologie und Arbeitsorganisation und die mit ihnen einhergegangenen Einsichten in humane und zugleich effizientere Formen der Personal- und Organisationsentwicklung in den Unternehmen die Chancen dafür wesentlich erhöht, die Bildungsinteressen der Menschen mit den Anforderungen am Arbeitsplatz in eine zwar stets labile, aber prinzipiell doch herstellbare Balance zu bringen (DFG, S. 70). 

Aus pädagogischer Perspektive ist berufliche Handlungskompetenz Basis und Bezugsrahmen für Schlüsselqualifikationen.

Didaktische Implikationen der Handlungsorientierung

Mit dem Ziel Berufliche Handlungskompetenz korrespondiert in der Didaktik die Konzeption handlungsorientierten Unterrichts (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Henn). Zugrunde liegt die Hypothese, daß Handlungskompetenz durch solche Lehr-Lern-Arrangements besonders gefördert werden könne, in denen die Lernprozesse sich an Handlungen orientieren. Worin diese Orientierung an Handlungen genauer bestehen soll, hierüber gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen, teilweise wiederum auch Begriffsunschärfen, und beides führt in der praktischen Didaktik zu vielfältigen Mißverständnissen, überzogenen Erwartungen an den Praxisbezug der Schule, bisweilen gar zu unreflektierten Aggressionen gegenüber dem Ziel der Handlungskompetenz überhaupt.

In der Berufsbildung hat Handlungsorientierung tiefgehende historische Wurzeln. Die Handwerkslehre vollzog sich immer schon handlungsorientiert, und in der BS-Didaktik liegen spätestens seit Kerscheinsteiners Arbeitsschule ausgearbeitete Konzepte vor. Der neuerliche Impuls indessen, den Handlungsorientierung sowohl in der betrieblichen Berufsausbildung als auch in der BS erfahren hat, rührt von den eingangs umrissenen Umorientierungen in den Facharbeiter- bzw. Angestelltentätigkeiten her ‑ vom Anreichern der nur ausführenden Tätigkeiten zu „vollständigen Handlungen“, die auch das selbständige Planen und Kontrollieren bzw. Bewerten der durchgeführten Arbeiten einschließen. Die Fähigkeit zu vollständigen Handlungen, so die leitende Vorstellung, sei am ehesten von einer Ausbildungskonzeption zu erwarten, in der die Lernprozesse an Handlungen festgemacht werden. Hinsichtlich dieser noch recht allgemeinen Orientierung besteht sowohl in der ausbildenden Wirtschaft als auch in der BS (KMK 1991, S. 3 ff.) weitgehend Konsens, doch fehlen in der Ausbildungspraxis vielerorts noch Entsprechungen durch geeignete Formen der Ausbildungs- und Arbeitsorganisation, die vollständige Handlungen tatsächlich auch zulassen.

Differenziertere und teilweise auch kontroverse Vorstellungen bestehen in der Frage, welche Ausprägung die Handlungsorientierung in Lernprozessen haben müsse, um die Entwicklung von Handlungskompetenz zu befördern. Vereinfachend lassen sich folgende vier Konzepte bzw. Positionen unterscheiden.

1. Handlungsorientierung als psychologisch begründete Strukturierung aller Lernprozesse

Dies Konzept entstand meist auf der Basis von kognitionspsychologischen Theorien (Aebli 1985), von Handlungsregulationstheorien (Schelten 1987, S. 126 ff.) oder von pragmatischen Verbindungen beider Theoriestränge. Hiernach erfolgt Lernen grundsätzlich an Handlungen orientiert, wobei der Begriff Handlung auch gedankliche Konstruktionen umfaßt und Handlungsorientierung des Lernens sich auch auf das gedankliche Nachvollziehen von Handlungen anderer beschränken kann. 

Beispiel: Lernen aus einem Lehrbuch, das politische Kontroversen um die Entstehung eines Gesetzes, Experimente in den Naturwissenschaften, wirtschaftsgeographische Zusammenhänge, Veränderungen von Gesellschaftsstrukturen oder historische Entwicklungen anschaulich und nachvollziehbar darstellt.

Bei der Planung von Lernprozessen muß Handlungsorientierung in diesem psychologischen Verständnis unbedingt berücksichtigt werden, weil Lernen sonst erschwert, wenn nicht gar verhindert wird. 

2. Handlungsorientierung als Gestaltung von Lernprozessen

Dabei lernen die Lernenden möglichst durch selbständiges Handeln, mindestens jedoch durch aktives Tun, jedenfalls nicht allein durch gedankliches Nachvollziehen von Handlungen anderer. 

Beispiel: Lernen im Lernbüro, an Fallstudien, in Rollenspielen, an praktisch durchgeführten Experimenten oder am Projekt.

Handlungsorientierung in diesem Verständnis ist nicht nur in der Praxis der betrieblichen Ausbildung, sondern auch im Unterricht der BS anzustreben und so weit wie möglich auszudehnen, weil hierduch Anschaulichkeit, differenziertere Problemsicht, Motivation, intensivere Verknüpfung neuer Einsichten mit vorangegangenen Erfahrungen, längeranhaltendes Behalten des Gelernten gefördert werden. Diese Handlungsorientierung in der Praxis zu realisieren wird je nach Lerninhalten, Medienausstattung und organisatorischen Rahmenbedingungen sowie auch je nach Lehrerkompetenz mehr oder weniger schwierig sein. In vielen Schulen zeigen sich bereits ermutigende Ergebnisse. Besonders erfreulich ist die immer wieder geäußerte persönliche Zufriedenheit der LR, die sich zu dieser Unterrichtsgestaltung durchgerungen haben. 

3. Handlungsorientierung als Lernen an konkreten Handlungen 

Deren Ergebnis steht nicht aufgrund gesicherter Erkenntnisse (zum Beispiel der Naturwissenschaften) fest, sondern ist offen. Dies trifft für alle Situationen zu, in denen Menschen mehr oder weniger weite Handlungsspielräume haben, die sie auf ihre Weise nutzen bzw. ausgestalten können. Handlungen sind dann Voraussetzungen für den Zugewinn an Erkenntnissen, die sich sowohl aus zweckrationalem als auch aus kommunikativem Handeln bzw. einer Synthese beider Handlungstypen ergeben können. Auf den jeweiligen Handlungsplan gewendet: Die Leistungsfähigkeit des Handlungsplans läßt sich erst durch tatsächliches Ausführen der geplanten Handlung beurteilen. 

Beispiele: Prüfung der Effizienz eines Bearbeitungsablaufs zur Regulierung von Versicherungsfällen; Beurteilung der Richtigkeit eines Schaltplans durch Aufbau und Überprüfung der Schaltung; Erprobung einer Lösungsstrategie bei der Fehlersuche durch Aufspüren und Beseitigen einer Störung; Beurteilung einer Argumentation durch deren Erprobung in einer Gruppendiskussion.

Im Falle von Aufgabenstellungen bzw. Problemen, die prinzipiell offene Lösungen zulassen, kann das Lernpotential nur durch eine Handlungsorientierung in diesem Verständnis voll ausgeschöpft werden; bei der Beschränkung auf eine nur gedankliche, allgemeine Handlungsstrukturierung (im Verständnis nach 1.), d.h. ohne eigenes konkretes Handeln, sind allenfalls Teileinsichten zu erwarten. 

4. Handlungsorientierung als Planung und Gestaltung von Lernprozessen
Ziel ist dabei, die Fähigkeit, aus gewonnenen Erkenntnissen (im weitesten Sinne) gesellschaftliche Konsequenzen zu ziehen, d.h. der Einsicht die Tat folgen zu lassen, um vorgefundene Situationen in Richtung auf als erstrebenswert erkannte Ziele mit den geplanten Methoden zu verändern. 

Beispiele: Beseitigen von Gefahrenstellen an Arbeitsplätzen; Verweisen auf Umweltschäden; Ändern von Ausbildungsplänen oder Schulordnungen; Hinweis der Öffentlichkeit auf gesellschaftliche Ungerechtigkeiten durch Schülerzeitungen, Pressemitteilungen, Flugblätter, Demonstrationen.

Dieses Verständnis von Handlungsorientierung dürfte in manchen Kreisen Argwohn hervorrufen. Aus einer verengten Sicht von Berufsbildung als technischer Qualifizierung und Sozialisierung für berufliche Arbeit heraus könnte die Gefahr einer „Politisierung“ der Bildungseinrichtungen gesehen werden. Der in den Landesverfassungen begründete Bildungsauftrag der Schulen verpflichtet auch die BBS, nicht nur zur Berufsfähigkeit zu führen, sondern (darin) auch den Prozeß zur Entwicklung von Mündigkeit, zur Persönlichkeitsentfaltung in sozialer Verantwortung, bestmöglich zu fördern. Deshalb ist in der Didaktik der BBS auch diese Dimension von Handlungsorientierung unverzichtbar. Dies bedeutet nicht die Aufforderung der SR zu politischem Aktionismus, wohl aber das stetige Bestreben, zum Durchschauen und Verstehen von Sachverhalten und Zusammenhängen anzuleiten, Urteilsbildung und Werteentwicklung zu fördern sowie das verantwortungsbewußte Nachdenken über Handlungsalternativen und -möglichkeiten zu unterstützen. 

Wie zu Beginn dieses Abschnitts bereits ausgeführt, besteht in bezug auf die betriebliche Berufsausbildung weitgehend Konsens, die Ausbildungsprozesse an „vollständigen Handlungen“, d.h. an der Ganzheit von Planen, Durchführen und Kontrollieren, zu orientieren. Der BS obliegt aufgrund ihres staatlichen Bildungsauftrages die Aufgabe, in ihrer Didaktik die Verständnisdimensionen von Handlungsorientierung (nach 1.-4.) zu integrieren.

Unterrichtsmethoden

Aus dem Leitziel Berufliche Handlungskompetenz in Verbindung mit der didaktischen Rahmenkonzeption einer Handlungsorientierung der Lernprozesse und auf der Grundlage von Erkenntnissen der allgemeinen Didaktik, der Lerntheorien, der Arbeitswissenschaft und noch weiterer Disziplinen lassen sich in einem pragmatischen Ansatz erste allgemeine Orientierungspunkte für Unterrichts- bzw. auch Ausbildungsmethoden angeben.

-
Den Ausgangspunkt des Lernens bildet eine Handlung, möglichst eine konkrete, praktische Handlung, mindestens eine gedanklich nachvollziehbare Handlung; 
-
die Handlung muß von den Lernenden möglichst selbständig geplant, durchgeführt, korrigiert und ausgewertet werden;
-
die Handlung sollte ein Erfassen der Wirklichkeit mit möglichst vielen Sinnen und die Integration unterschiedlicher sinnlicher Wahrnehmungen (ganzheitliche Erfassung von Situationen) zulassen; 
-
das Arrangement von Handlungen muß sich auch auf problemhaltige Situationen erstrecken, in denen es „klare“, „gute“ Lösungen nicht gibt, die Konflikte enthalten und die reflektierte, begründete und zu verantwortende Entscheidungen erfordern; 
-
das Arrangement von Handlungen muß auch solche enthalten, die eine Übernahme von Verantwortung für sich und andere abverlangen;
-
die Lernprozesse müssen von sozialen und kooperativen Kommunikationsprozessen begleitet werden;
-
die Handlungsergebnisse müssen in die Erfahrungen der Lernenden integriert und hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Implikationen reflektiert werden.

In einem nächsten Konkretisierungsschritt in Richtung auf ein Artikulationsschema lassen sich auf der Basis der Konzeptualisierung des Lernens durch Handeln aus der psychologischen Handlungstheorie grob strukturierte Phasen im Sinne einer Lernprozeßstruktur angeben.

SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Aufgaben-/Problemstellung übernehmen; Handlungsziel erkennen, klären und eingrenzen; Handlungsziel begründen; 
SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Ausgangslage klären und beurteilen; Aufgabe/Problem analysieren; Informationen gewinnen (erkennen, sammeln, ordnen) und auswerten; Lösungsmöglichkeiten grob abschätzen;
SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Aufgabe/Problem in Teilaufgaben/Teilprobleme aufgliedern; Arbeits-/Problemlösungsplan entwickeln; Arbeits-/Lösungsschritte festlegen; Arbeits-/Lösungsmethoden auswählen/entwickeln; Arbeits-/Lösungsplan darlegen (evtl. protokollieren);
SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Arbeits-/Lösungsplan ausführen; ggf. Planung korrigieren;
SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Arbeitsergebnisse kontrollieren und nach Kriterien bewerten; Arbeitsergebnis sprachlich erläutern, evtl. dokumentieren oder/und präsentieren;
SYMBOL 108 \f "Wingdings"
Arbeits-/Problemlösungsplan, dessen Ausführung sowie das erzielte Ergebnis rückblickend analysieren und bewerten, ggf. Korrekturen oder Alternativen entwickeln; gewonnene Einsichten zu bisher Gelerntem in Beziehung setzen.
Von besonderer Bedeutung für das Lernen durch Handeln ist die sprachliche Fassung der Handlungsvollzüge; sie ist Mittel der Reflexion und zugleich auch Voraussetzung der anzustrebenden Kommunikation. 

Mit diesen Orientierungspunkten und der angegebenen Phasenstruktur ist ein allgemeiner konzeptioneller Rahmen für die methodische Gestaltung von Lernprozessen gegeben. Weitere Konkretisierungsschritte bedürfen der In-Beziehung-Setzung von Erkenntnis- und Arbeitsweisen der Fachwissenschaften und, speziell in der Berufsausbildung, auch der Erfahrung der Praxis und müssen deshalb von den Fachdidaktiken ausgearbeitet werden.

Fächer- und lernbereichsübergreifender Unterricht

Die Gliederung des Unterrichts an BBS hat einerseits eine systematische Basis und ist andererseits das Ergebnis pragmatischer Entwicklungen und Entscheidungen, die nach Bundesländern und auch nach Schulformen variieren können. Systematisch ist zum Beispiel die aus den Landesverfassungen abgeleitete Verpflichtung, in die Stundentafel der BS Politik und Religionslehre aufzunehmen, oder die Strukturierung des Fächerspektrums in einen „berufsbezogenen“ und einen „allgemeinen“ Lernbereich (KMK 1991, S. 6). Pragmatisch ist die Ausdifferenzierung dieser Lernbereiche in Unterrichtsfächer.

Das Leitziel Berufliche Handlungskompetenz verpflichtet sowohl den Fachunterricht als auch die Lernbereiche und schließlich die Unterrichtsgestaltung insgesamt. Auch das Konzept der Handlungsorientierung ist in allen Ebenen der Unterrichtsplanung aufgegeben und realisierbar. Gleichwohl verweist insbesondere das Verständnis von Handlungsorientierung als Lernen an offenen (vgl. oben S. XX, 3.) und gesellschaftlich relevanten (vgl. S. XX, 4.) Aufgaben bzw. Problemen auf die Notwendigkeit, Lernprozesse fächer- und auch lernbereichsübergreifend anzulegen. Diese Notwendigkeit ergibt sich zum einen daraus, daß Handlungskompetenz sich nur entfalten kann, wenn in die Aufgaben bzw. Probleme, an denen gelernt wird, auch solche Situationen eingebunden sind, die hinsichtlich ihrer Komplexität der Berufs- und Lebenswelt gerecht werden. Zum anderen reichen die an einzelnen Fächern und mit diesen korrespondierenden Fachwissenschaften ausgerichteten Erkenntnisse allein vielfach nicht aus, um Sachverhalte mit der anzustrebenden sachlich-wissenschaftlichen Fundierung aufzuklären (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Jungnitsch). 

Zur Veranschaulichung sei auf die Entfaltung des Verständnisses von Handlungskompetenz in bezug auf „Technik als Gegenstand des Lernens in technischen Berufsfeldern“ in den Richtlinien und Lehrplänen für die BS des Landes Nordrhein-Westfalen (1991, S.25 f.) hingewiesen: 
-
...“ Handlungskompetenz hat sich (...) zu erweisen als durchdachte Teilhabe an Entscheidungen um Ziele, Sinn und Folgen technischer Entwicklungen.“   
-
...“ hierbei umschließt Handlungskompetenz auch die Verantwortung für die Bestände der Natur.“
-
...“Handlungskompetenz hat sich zu bewähren als Prozeß selbstständigen, produktiven Lernens aus Berufserfahrungen.“
-
...“Handlungskompetenz hat sich zu erweisen in der Konzipierung technischer Prozesse (...), in der Handhabung und letztlich auch in der Entsorgung (...).
Hierbei umschließt Handlungskompetenz auch die Verantwortung für sozialverträgliche Technikgestaltung.“

Perspektiven für den RU

Das Leitziel Berufliche Handlungskompetenz und das didaktische Konzept der Handlungsorientierung stellen den RU an BBS nicht eigentlich vor neue Aufgaben, wohl aber eröffnen sie erweiterte Perspektiven einer Integration überkommener Ziele der Berufsausbildung mit rp Intentionen und fordern zu intensiver fächer- und lernbereichsübergreifender Kooperation des RU heraus (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Henn).
-
Mit dem Begriff Handlungskompetenz wird in der Zielsetzung beruflicher Bildung ausdrücklich die Orientierung am Subjekt (SYMBOL 232 \f "Wingdings" Horstmann) hervorgehoben und demgegenüber das „Trainieren für den Arbeitsplatz „ relativiert.

-
Im Verständnis der Ziele beruflicher Bildung gelten die Fähigkeit zu sachlich-fachlicher Analyse, zu Reflexion und Urteil sowie die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung nicht länger als nur „pädagogisches Schmuckwerk“ oder Zugeständnis an den Anspruch des Staates, sondern als Dimension beruflicher Leistungsfähigkeit.

-
Die Einsicht, daß die „Planbarkeit der Welt“ an enge Grenzen stößt, führt zu einer zunehmenden Höherbewertung der kommunikativen, sozialen und kreativen Fähigkeiten des Menschen.

-
In allen Bereichen der persönlichen und gesellschaftlichen Lebensgestaltung gewinnt die Orientierung an Werten an Bedeutung. Dies betrifft auch die Berufsarbeit und konkretisiert sich in Fragen nach sinnvoller Lebensgestaltung, nach Identifizierung mit der Arbeit, nach sozialer Gerechtigkeit, nach verantwortbarem Wettbewerb und verpflichtender Solidarität, nach ökologischer Verträglichkeit von Innovationen und - sehr konkret - nach der Unfallsicherheit am Arbeitsplatz bzw. nach den zumutbaren und selbst akzeptierten Risiken.

-
In der fachlich-wissenschaftlichen Ebene ist die wissenschaftstheoretisch immer schon artikulierte Aspekthaftigkeit und Begrenztheit einzelner Wissenschaften ins Bewußtsein gerückt. Im Kontext mit technologischen Innovationen etwa ist überdeutlich geworden, daß Entscheidungen über die Einführung neuer Technologien (der Kerntechnologie, der Gentechnologie) sich nicht allein aus dem Erkenntnisrepertoire der Natur- und Technikwissenschaften ableiten lassen. Die Auseinandersetzungen mit derartigen Fragen ist nicht länger nur ein Ziel allgemeiner Bildung, sondern erklärte und nachgefragte Dimension beruflicher Kompetenzentwicklung. 

-
In der Gestaltung beruflicher Lernprozesse gewinnen offene, kommunikationsfördernde Konzepte an Bedeutung und in der Berufsausbildungspraxis damit auch an Akzeptanz.

Insgesamt gesehen, wird der RU stärker Bestandteil und weniger Ergänzung der Berufsausbildung. Dies impliziert eine Akzentverschiebung in den an ihn gerichteten Erwartungen des Berufsbildungssystems und des Beschäftigungssystems. Hieraus die Absicht zur Funktionalisierung für Interessen der Wirtschaft ableiten zu wollen, wäre zweifellos überzogen. In dem Maße, in dem der RU integraler Bestandteil im Prozeß der Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz wird, steigt seine Akzeptanz innerhalb des Systems beruflicher Bildung. Zugleich aber wächst ihm die Aufgabe zu, die für die berufliche Bildung konstitutiv ist, Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von Bildung mit Qualifizierung für den Arbeitsmarkt zu verbinden. Diese schwierige, aber zweifellos pädagogisch fruchtbare Balance ist eine der zentralen Herausforderungen an professionelles berufspädagogisches Handeln der LR.
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